
August 2021 
Voraussetzungen Tennisspielen ab August 2021 
Unter Bezugnahme auf die Allgemeinverfügung Kreis Groß-Gerau, gültig vom 
19.08. bis 16.09.2021 
 
 Aktuelle „Grundlagen zur Nutzung Tennishalle“ zwingend beachten 
Insbesondere: 
- Aufenthalt in der Tennishalle nur mit Negativnachweis (Impfstatus, 

Genesenstatus oder Testnachweis) möglich! Jeder Bucher ist für die 
Einhaltung dieser Maßnahme verantwortlich. Der Negativnachweis ist 
von allen anwesenden Personen vorzuhalten. Stichproben werden 
durchgeführt.  

Folgende Negativnachweise sind gültig: 

 Impfstatus: vollständiger Impfschutz 

 Gültiger Genesenennachweis  

 Testnachweis im Sinne des § 2 Nr. 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung, der die aus der Anlage 1 ersichtlichen Daten 
enthält (Antigentest von offiziellem Testzentrum nicht älter als 24 Std.) 

 Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegende 
Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik), 

 Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen 
eines verbindlichen Schutzkonzepts für Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes (beispielsweise ein 
Testheft für Schülerinnen und Schüler mit Eintragungen der Schule 
oder der Lehrkräfte) 

 Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen 
eines verbindlichen Schutzkonzepts in Unternehmen, etc. 

- Masken sind außerhalb der Tennisfläche überall zu tragen 
- Kein Aufenthalt im Ein- und Ausgangsbereich 
- … und selbstverständlich alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

einhalten 
 

 Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der 
Abstandsregelung und Maskenpflicht genutzt werden 

 

 Lüftung ist durch permanente Öffnung der Oberlichter gewährleistet 
 

Wir appellieren an Ihre Mitwirkung und Eigenverantwortlichkeit. Vielen 
Dank! 
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